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Maflnahme

634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

Vergabenummer | V0161/2026

Leistung

Beschaffung einer Stanz-Laser-Maschine sowie einer Blechbiegemaschine inkl. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

Besondere Vertragsbedingungen

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B).

1  Uberwachung der Anlieferung
Die Uberwachung obliegt dem Auftraggeber. Dieser hat den Architekten/Ingenieur

mit der Wahrnehmung beauftragt. Anordnungen diurfen nur vom Auftraggeber bzw. vom beauftragten Architekten/
Ingenieur getroffen werden.

2  Anlieferungs- oder Annahmestelle

Ort Bremer Institut fir Produktion und Logistik GmbH, Hochschulring 20, 28359 Bremen
Gebaude Forschungshalle (Erdgeschoss)
Raum

3  Ausfuhrungsfristen

Anlieferung

Ende der Ausfihrung

15.12.2026

folgende Einzelfristen
sind Vertragsfristen

Vertragsbeginn fir die Lieferung einer Stanz-Laser-Maschine sowie einer Blechbiegemaschine
beginnt nach Zuschlagserteilung. Lieferung beider Maschinen spéatestens zum 15.12.2026.

4  Vertragsstrafen (8 11)

Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur Verzug zu zahlen:
4.1 bei Uberschreitung der unter 3. genannten Fristen

|:| fur jede vollendete Woche Prozent

|:| fur jeden Werktag Prozent

desjenigen Teils der Leistung, der nicht genutzt werden kann. Die Bezugsgroe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der
Uberschreitung von Einzelfristen ist der nicht nutzbare Teil der Leistung, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu
erbringenden Leistungen entspricht.

4.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.

4.3 Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung verbindlicher Zwischentermine (Einzelfristen als Vertrags-
fristen) werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung verwirkte
Vertragsstrafe angerechnet.

VHB - Bund — Ausgabe 2017

Seite 1 von 2



Freie Hansestadt Bremen

© FJID Information Technologies AG — www.fid.de
VHB-045-DE-FL — VHB 634 — 06-2023

634

(Besondere Vertragsbedingungen — Liefer-/Dienstleistungen)

5 Rechnungen (8 15)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

-fach und zugleich

bei

1 | -fach einzureichen.

6 Sicherheitsleistung (§ 18)
6.1 Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Erflullung sdmtlicher Verpflichtungen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist in Hohe von

Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachtrdage) zu leisten, sofern die Auftragssumme
mindestens 50.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, und wenn dies fir die sach- und fristgeméaRe Leistung
ausnahmsweise erforderlich erscheint.

Sicherheit kann wahlweise durch Hinterlegung von Geld oder durch Burgschaft geleistet werden.

6.2 Sicherheitsleistung durch Biirgschaft

Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist dafir das Formblatt ,Vertragserfillungsbirgschaft* des Vergabe- und
Vertragshandbuchs fir die BaumalBnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Burgschaftserklarung muss
inhaltlich vollstandig dem Formblatt des Auftraggebers entsprechen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

— "Der Burge ubernimmt fur den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Burgschaft nach deutschem Recht.
— Auf die Einreden der Vorausklage gemaR § 771 BGB wird verzichtet.

— Die Burgschatt ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

— Die Biirgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages
getroffene Vereinbarungen uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen dem Auftraggeber und dem Auftrag-
nehmer sind fur den Birgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend.

— Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle."

7 Zahlungsbedingungen (8 17)

Vorauszahlungen werden nur geleistet, wenn nachfolgend eine Regelung getroffen ist.

Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt in drei Teilen nach folgenden Bedingungen:

- 30 % spatestens 14 Tage nach Auftragsbestatigung /50 % spéatestens 14 Tage nach Lieferung und Montage /20 %
spatestens 30 Tage nach Inbetriebnahme der beiden Maschinen -

Die Leistungen sind durch nachprufbare Aufstellungen nachzuweisen. Abschlagszahlungen gelten nicht als Abnahme von
Teilen der Leistung. Des Weiteren gelten die Regelungen in § 17 VOL/B entsprechend.

8 —frei —

9 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

keine

VHB - Bund — Ausgabe 2017 Seite 2 von 2




	TEXTFIELD.p0.x142.y31: V0161/2026
	TEXTAREA.p0.x22.y40: 
	TEXTAREA.p0.x22.y61: Beschaffung einer Stanz-Laser-Maschine sowie einer Blechbiegemaschine inkl. Lieferung, Montage und Inbetriebnahme
	TEXTFIELD.p0.x30.y109: 
	TEXTFIELD.p0.x64.y133: Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH, Hochschulring 20, 28359 Bremen
	TEXTFIELD.p0.x64.y141: Forschungshalle (Erdgeschoss) 
	TEXTFIELD.p0.x64.y149: 
	TEXTFIELD.p0.x64.y165: 
	TEXTFIELD.p0.x64.y173: 15.12.2026
	TEXTAREA.p0.x64.y179: Vertragsbeginn für die Lieferung einer Stanz-Laser-Maschine sowie einer Blechbiegemaschine beginnt nach Zuschlagserteilung. Lieferung beider Maschinen spätestens zum 15.12.2026.
	CHECKBOX.p0.x38.y213: Off
	SYSTEM_P1_DUMMY: 
	TEXTFIELD.p0.x86.y213: 
	CHECKBOX.p0.x38.y221: Off
	TEXTFIELD.p0.x86.y221: 
	TEXTFIELD.p0.x86.y243: 
	TEXTFIELD.p1.x30.y40: 
	TEXTFIELD.p1.x52.y48: 
	TEXTFIELD.p1.x30.y56: 1
	TEXTFIELD.p1.x30.y86: 
	TEXTAREA.p1.x30.y180: Die Zahlung des Rechnungsbetrages erfolgt in drei Teilen nach folgenden Bedingungen:
- 30 % spätestens 14 Tage nach Auftragsbestätigung / 50 % spätestens 14 Tage nach Lieferung und Montage / 20 % spätestens 30 Tage nach Inbetriebnahme der beiden Maschinen - 
Die Leistungen sind durch nachprüfbare Aufstellungen nachzuweisen. Abschlagszahlungen gelten nicht als Abnahme von Teilen der Leistung. Des Weiteren gelten die Regelungen in § 17 VOL/B entsprechend. 
	TEXTAREA.p1.x30.y221: keine


